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Einleitung

Am .. trat der Vertrag von Lissabon in Kraft. Seine Zielsetzung
war von Anfang an mehr, Effizienz, Transparenz und demokratische
Legitimation in der Europäischen Union herbeizuführen. Ein zentrales
Thema des Vertrags ist die Frage, wie das Subsidiaritätsprinzip auf der
Ebene der Europäischen Union besser umgesetzt und gewahrt werden
kann. Seinen Ursprung findet das Subsidiaritätsprinzip in der katholi-
schen Soziallehre, die es als ein allgemeines gesellschaftliches Prinzip
formuliert, wonach grundsätzlich die kleinere Einheit handeln solle und
die nächsthöhere Einheit nur dann eingreifen soll, wenn die kleinere
Einheit hierzu nicht mehr in der Lage ist. Übertragen auf die europäi-
sche Ebene beschäftigt sich das Subsidiaritätsprinzip mit der Frage der
Kompetenzverteilung, die das Verständnis der Europäischen Union als
Staatenverbund maßgeblich geprägt hat.

Die nationalen Parlamente haben früh erkannt, dass ein zuneh-
mender Kompetenzverlust zugunsten der europäischen Union ohne
eine entsprechende Kontrollmöglichkeit oder ein Mitspracherecht eine
Gefahr für ihre Eigenstaatlichkeit bedeutet. Die insbesondere von den
deutschen Bundesländern vorangetriebene Verankerung des Subsidia-
ritätsprinzips im Gemeinschaftsrecht ist damit letztlich nur eine Reak-

A. 

 Schwarze, in: Der Reformvertrag von Lissabon – Wesentliche Elemente des Reform-
vertrages, EuR-Bei , .

 Subsidiarität ist indes keine neue Erfindung der katholischen Kirche. Die Assoziation
ist vor allem durch die „Enzyklika Quadrafesimo Anno“ von Papst Pius XI. entstanden,
vgl. hierzu: Schütze, From Dual to Cooperative Federalism – The Changing Structure
of European Law, S.  f.;  s.  zur Entwicklung des Subsidiaritätsbegriffs:  Moersch,
Leistungsfähigkeit und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips, S.  ff.; Koslowski, Subsi-
diarität als Prinzip der Koordination der Gesellschaft, S.  ff.

 Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Art.  EUV,
Rn. .

 Callies, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  EUV, Rn. .
 Melin, Die Rolle der deutschen Bundesländer im Europäischen Rechtsetzungsver-

fahren nach Lissabon, EuR , .
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tion auf den fortschreitenden Ausbau von Gemeinschaftsbefugnissen
zum Nachteil der Mitgliedstaaten „[...] und auf die wachsende Kritik
an der vor allem auf die Art.  und Art.  EG sowie den Ausle-
gungsgrundsatz effet utile gestützten extensiven Kompetenzausübung
seitens der Gemeinschaft.“

Während das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung langsam
erodierte, erhielt die europäische Gemeinschaft immer mehr Kompe-
tenzen, ohne dass eine Grenze für den Kompetenzverlust der Mitglied-
staaten erkennbar war. Die erstmalige rechtliche Verankerung des
Subsidiaritätsprinzips im Vertrag von Maastricht war ein erster konse-
quenter Schritt, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Letztlich er-
wies er sich jedoch als ineffektiv.

Um dies zu ändern, wurden durch den Vertrag von Amsterdam
die Schlussfolgerungen, die der Europäische Rat in Edinburgh getrof-
fen hatte, in Form eines „Protokoll über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ umgesetzt und im
Primärrecht kodifiziert. Mit dem Vertrag von Nizza wurden keine Ver-
besserungen erzielt. Jedoch wurde vereinbart, eine Lösung zu finden,
wie zukünftig eine bessere Abgrenzung der Zuständigkeiten erreicht
werden könne.

Der mit diesem Mandat beauftragte Verfassungskonvent beschäf-
tigte sich mit der Frage, wie das Subsidiaritätsprinzip effektiver vor
Verletzungen durch die Europäische Union geschützt werden kann.
Die Ergebnisse des Verfassungskonvents sind in den gescheiterten Ver-
trag über eine Verfassung für Europa eingeflossen, dessen inhaltliche
Neuerungen größtenteils durch den Vertrag von Lissabon übernom-
men wurden. Hierzu zählt insbesondere das Ziel, mit Hilfe eines völ-
lig neu gefassten Subsidiaritätsprotokolls, die Position der nationalen
Parlamente im Gefüge der Europäischen Union zu stärken und auszu-

 Heute Art.  AEUV und Art.  AEUV.
 Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, S. .
 Haltern, Was bedeutet Souveränität?, S. 
 Höpner/Ehret, Endlich Subsidiarität? Die parlamentarische Subsidiaritätskontrolle

am Beispiel von „Monti II“, PVS , ,  f.
 Callies, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  EUV, Rn. .
 Schwarze, in: Der Reformvertrag von Lissabon – Wesentliche Elemente des Re-

formvertrages, EuR-Bei , .
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bauen. Ihre Beteiligung an der Subsidiaritätskontrolle kann daher als
Herzstück dieser Regelung angesehen werden. Hierbei spielt das
neue Lissabonner Subsidiaritätsprotokoll eine entscheidende Rolle, da
es erstmals eine Reihe von Maßnahmen vorsieht, die zur Wahrung des
in Art.  Abs.  EUV verankerten Subsidiaritätsprinzips beitragen sol-
len. Aufgrund dessen, dass es nach Art.  Abs.  EUV die Pflicht der
nationalen Parlamente ist, auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips zu achten, und die nationalen Parlamente durch jede Verletzung
des Subsidiaritätsprinzips an Rechtsetzungskompetenz verlieren, liegt
es nahe, ihnen diese Instrumente zu geben, sind sie doch die „naturge-
gebenen Wächter des Subsidiaritätsprinzips.“

Durch das neue Subsidiaritätsprotokoll haben die nationalen Par-
lamente innerhalb der Union einen eigenständigen, institutionellen
Status erhalten, der ihnen unionsunmittelbares Recht verleiht und um-
fassendere Informationsrechte als bislang zugesteht. Darüber hinaus
verfügen die mitgliedstaatlichen Parlamente nun auch über die Mög-
lichkeit, bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Gesetzgebungsprozes-
ses, diesen kritisch zu begleiten und vermeintliche Subsidiaritätsverlet-
zung in offizieller und prozeduraler Weise zu bemängeln. Dieses
„Frühwarnsystem“ soll ihnen eine präventive Kontrolle von europä-
ischen Gesetzgebungsakten gestatten, wie es sie so zuvor noch nicht
gegeben hat.

Neben der Möglichkeit eine Subsidiaritätsrüge zu erheben, wurde
den nationalen Parlamenten zusätzlich die Möglichkeit zur Klageerhe-
bung vor dem EuGH gegeben. Nach Art.  Abs.  Subsidiaritätspro-
tokoll ist der Gerichtshof für Klagen wegen des Verstoßes eines Ge-
setzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die von

 Streinz/Ohler/Herrmann, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, S. .
 Groh, Die Rolle der nationalen Parlamente, S. .
 Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Rn. .
 Hölscheidt, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union,

Art.  EUV, Rn. .
 Groh, Die Rolle der nationalen Parlamente, S. .
 Streinz/Ohler/Herrmann, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, S. .
 Callies, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. , Rn. .
 Hölscheidt, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union,

Art.  EUV, Rn. .
 Im Folgenden „SP“ abgekürzt.
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einem Mitgliedstaat gemäß Art.  AEUV erhoben oder entspre-
chend seiner Rechtsordnung im Namen seines nationalen Parlaments
übermittelt werden. Damit hat die Vorschrift den Kreis der materiell
Klageberechtigten auf die Parlamente der Mitgliedstaaten ausgedehnt
und ihnen erstmalig die Möglichkeit verliehen, unmittelbar eigene
Rechte vor dem EuGH zu verteidigen.

Es lässt sich festhalten, dass sich die Position der Parlamente ge-
genüber den europäischen Institutionen – zumindest formell – verbes-
sert hat und ihre Möglichkeiten die Gesetzgebung auf Ebene der EU zu
beeinflussen, gestärkt wurden. Zwar ergibt sich aus diesen Regelungen
kein Vetorecht der mitgliedstaatlichen Parlamente gegenüber Geset-
zesvorhaben der Europäischen Union, jedoch können sie nun erstmals
auf eigenes Bestreben hin eine Auseinandersetzung mit der angepran-
gerten Verletzung des Subsidiaritätsprinzips erwirken.

Es bestehen dennoch Zweifel, ob durch die Stärkung der Position
der nationalen Parlamente tatsächlich ein größeres Maß demokrati-
scher Legitimation innerhalb der Europäischen Union erreicht wur-
de. Dies hat mit der Effektivität der gewählten Maßnahmen zu tun.
Denn es erscheint zweifelhaft, ob durch vereinzelte begründete Stel-
lungnahmen seitens der nationalen Parlamente eine erhebliche Beein-
flussung auf Gesetzesvorhaben der Europäischen Union zu erreichen
ist. Auch die Verfahren der gelben und roten Karte haben sich bisher
noch nicht als effektive Mittel erwiesen. Und selbst wenn die natio-
nalen Parlamente die vorausgesetzten Quoren erreichen, können sie
europäische Gesetzgebungsakte nicht aus eigener Kraft verhindern.
Auch wurde bis heute noch keine einzige Subsidiaritätsklage vor dem
EuGH angestrebt. Der Kommission wurde zwar bereits dreimal die
gelbe Karte gezeigt, in den ersten beiden Fällen vertrat die Kommissi-

 Groh, Die Rolle der nationalen Parlamente, S.  f.
 Sowohl Preising, Der Umgang nationaler Parlamente mit den neuen Rechten des

Vertrages von Lissabon – die Perspektive der Europäischen Union, S. ; Müller,
Das Frühwarnsystem zur Subsidiaritätskontrolle: Bilanz nach einem Jahr des Be-
stehens des neuen Instruments, S. ; kritisch Papier, Bevormundung oder Bür-
gerfreiheit? Die Belebung des Subsidiaritätsprinzips, S.  ff.; Höpner/Ehret, End-
lich Subsidiarität? Die parlamentarische Subsidiaritätskontrolle am Beispiel von
„Monti II“, PVS , , .

 Papier, Bevormundung oder Bürgerfreiheit? Die Belebung des Subsidiaritätsprin-
zips, S.  ff.
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